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Anhang 

 

¶ Umweltverträglichkeitsbericht Schore Arlesheim vom 13.12.2021 (Jermann AG)  

¶ Freiraumkonzept Untere Weiden II vom 25.09.2020 (Fontana Landschaftsarchitektur GmbH) 

¶ Verkehrsgutachten vom 14. Mai 2021, revidiert am 27. Januar 2022 (Glaser Saxer Keller AG) 

¶ Stellungnahme zum Zwischenbericht zur kantonalen Vorprüfungsbericht 

(Bericht vom 22. November 2022) 

¶ Stellungnahme zur abschliessenden kantonalen Vorprüfung (Bericht vom 10. Januar 2022) 

¶ Mitwirkungsbericht  

¶ Stellungnahme der Gasverbund Mittelland AG (R257-011.a) 

Arealentwicklung uptownBasel 

UVP «Schore Arlesheim» (UPT I & UPT II) sowie Quartierplanung «Untere Weiden II» 

Gemeinde Arlesheim, Parz. 2222, 4483, 4490, 4536 und 6606 

¶ Verfügung vom 7. Januar 2022 Bundesamt für Energie BFE 

Projekt Risikoermittlung Arealentwicklung uptownBasel; (Quartierplan Schoren «Untere Weiden II») 

Strecke 275 (Arlesheim-Pratteln) 

¶ Stellungnahme des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) vom 17. Januar 2022 

Nationalstrasse: N18/A18 

Gemeinde: Arlesheim 

Parzelle Nr.: 2222 und 4489 

Koordinaten / km: 2'613'058/1'261'708, km 33.900 (Anschluss Nr. 19 Reinach-Nord) 

Vorhaben: Quartierplanung «Untere Weiden II», Schorenweg 

 

 

Glossar 

Abb.  Abbildung 

AEH  Autoeinstellhalle 

KRIP  Kantonaler Richtplan 

ÖV  Öffentlicher Verkehr 

QP  Quartierplan 

RPG  Bundesgesetz über die Raumplanung 

UVB  Umweltverträglichkeitsbericht 

UVP  Umweltverträglichkeitsprüfung 
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1 Ausgangslage und Verfahren 

1.1 Einführung 

Die Arealentwicklung uptownBasel umfasst das Industrieareal Schore im Gebiet Untere Weiden und ist 

westlich durch die Birs, nördlich durch die Stamm Bau AG, östlich durch die S-Bahnlinie Basel-Delémont 

und südlich durch das Sundgauerviadukt begrenzt. Die Planung erfolgt über das gesamte Areal, die vor-

liegende Quartierplanung umfasst jedoch nur den südlichen Bereich des Areals (vergleiche schwarz ge-

punkteten QP-Perimeter in Abbildung 1). 

Abbildung 1: Verortung und Abgrenzung uptownBasel (rot punktiert) und Quartierplanperimeter (schwarz punktiert) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Das Areal wird durch die uptownBasel AG entwickelt, um darauf eine von der Digitalisierung geprägte 

industrielle Produktion (Industrie 4.0) im Bereich der Life-Science-Technologie und weitere gewerbliche 

Nutzungen zu realisieren. Bis auf eine Halle werden alle bestehenden Gebäude durch neue, den heutigen 

Bedürfnissen gerechte Gebäude ersetzt. Mit einer Fläche von rund 79Ω000 m2 entstehen auf dem gesam-

ten Areal der uptownBasel AG ca. 2'500 Arbeitsplätze. Das Quartierplanareal weist eine Fläche von rund 

оуΩрллm2 auf.  
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1.2 Ziele der Planung 

Mit der Quartierplanung Untere Weiden II werden im Wesentlichen die folgenden Ziele verfolgt:  

¶ Realisierung eines funktional und städtebaulich zusammenhängenden Arbeitsplatzgebiets für tech-

nologieorientierte Entwicklung und Produktionsweisen. Das Areal soll heutigen und zukünftigen An-

sprüchen genügen. 

¶ Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen 

¶ Planungsrechtliche Sicherstellung der Realisierung eines Gebäudes mit bis zu 60 Metern Höhe 

¶ Realisierung von energie- und ressourceneffizienten Gebäuden 

¶ Störfallvorsorge mittels baulicher Massnahmen und Anordnung der Arbeitsplätze 

¶ Eine sichere und nutzerfreundliche Organisation und Lenkung des Verkehrs innerhalb des Quartier-

planperimeters 

¶ Gute Erreichbarkeit und nutzerfreundliche Infrastruktur für den Veloverkehr 

¶ Schaffung ökologisch wertvoller Lebensräume und Verbindungsachsen 

 

1.3 Quartierplanunterlagen 

Die Quartierplanung besteht aus den folgenden Dokumenten: 

¶ Drei Teilpläne «Bebauung», «Schnitte» und « Freiräume und Erschliessung» 

¶ Quartierplanreglement 

¶ Planungsbericht mit den Anhängen 

Ҧ Umweltverträglichkeitsbericht 

Ҧ Freiraumkonzept Untere Weiden II (Fontana Landschaftsarchitektur GmbH) 

Ҧ Verkehrsgutachten (Glaser Saxer Keller AG) 

Ҧ Stellungnahme zum kantonalen Vorprüfungsbericht  

Ҧ Mitwirkungsbericht  

 

Der Quartierplan, bestehend aus den drei Teilplänen, und das Quartierplanreglement bilden die rechts-

verbindlichen Unterlagen und sind Bestandteil der Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung 

sowie der Genehmigung durch den Regierungsrat. Der Planungsbericht umfasst die Berichterstattung 

gegenüber der Genehmigungsbehörde gemäss § 47 RPV, hat jedoch keine Rechtsverbindlichkeit und ist 

somit nicht Bestandteil der Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung und der Genehmigung 

durch den Regierungsrat. Der Regierungsrat kann jedoch Genehmigungsanträge mit mangelhaften Pla-

nungsberichten zurückweisen. 

1.4 Projektorganisation 

Die Quartierplanung Untere Weiden II wurde von der Gemeinde Arlesheim in Zusammenarbeit mit den 

folgenden Firmen ausgearbeitet: 

¶ uptownBasel AG (Bauherrschaft) 

¶ Fankhauser Architektur AG (Arealentwickler) 

¶ Jermann Ingenieure + Geometer AG (Quartierplanung, Projektkoordination) 

¶ Fontana Landschaftsarchitektur GmbH (Freiraumkonzept Untere Weiden II) 

¶ Glaser, Saxer, Keller AG (Verkehrsgutachten, Planung kommunale Erschliessungsstrasse und Mach-

barkeitsstudie Kantonsstrasse) 
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1.5 Planungsablauf 

April 2017 ς Februar 2019 Städtebaulicher Entwurf, Entwicklungsabsicht und Raumanalyse 

Juli 2017 ς August 2020 Entwurf Quartierplanvorschriften 

20. Juni 2019 1. Arealbaukommissionssitzung 

7. Mai 2020 2. Arealbaukommissionssitzung 

Juli 2019 ς August 2020 Erarbeitung Masterplan durch Fontana Landschaftsarchitektur GmbH 

5. November 2020 Abgabe des finalen Entwurfes an die Baukommission (BK) 

11. November 2020 Präsentation der Quartierplanung in der Baukommission (BK) 

14. Dezember 2020 Stellungnahme der NUEK z. Hd. des Gemeinderates 

22. Dezember 2020 Einreichung des Umweltverträglichkeitsberichtes (UVB) zur kantonalen Prüfung 

Januar / Februar 2021 Überarbeitung Entwurf gemäss Anträge der BK und NUEK 

8. Februar 2021 Abgabe Quartierplanvorschriften an Gemeinderat für die Freigabe zur kantona-

len Vorprüfung und öffentlichen Mitwirkung 

16. Februar 2021 Freigabe Gemeinderat zur kantonalen Vorprüfung und öffentlichen Mitwirkung 

3. März 2021 Einreichung der Unterlagen an den Kanton zur kantonalen Vorprüfung 

27. Mai 2021 öffentliche Mitwirkungsveranstaltung 

28. Mai ς 4. Juli 2021 öffentliche Mitwirkung 

30. März 2021 Erhalt 1. Beanstandungen des Kantons zum UVB 

April ς Juni 2021 Bereinigungen 1. Beanstandungen UVB 

24. Juni 2021 Einreichung überarbeiteter UVB an Kanton 

4. August 2021 Erhalt 2. Beanstandungen des Kantons zum UVB 

August ς November 2021 Bereinigungen 2. Beanstandungen UVB 

9. November 2021 Einreichung überarbeitete Unterlagen (UVB, QR, Planungsbericht) an Kanton 

zur abschliessenden Prüfung (UVB und Abschluss kantonale Vorprüfung) 

November 2021 Mitwirkungsgespräche 

25. November 2021 Erhalt Zwischenbericht zur kantonalen Vorprüfung 

25. November 2021, 

6. Dezember 2021 

Besprechungen mit dem Amt für Rauplanung (laufende Vorprüfung) 

15. Dezember 2021 Abgabe der bereinigten Unterlagen aufgrund des Zwischenberichts zur kanto-

nalen Vorprüfung an den Kanton zur abschliessenden Prüfung 

2. Januar 2022 Erhalt abschliessender Prüfbericht des Kantons zum UVB 

10. Januar 2022 Erhalt abschliessender Bericht zur kantonalen Vorprüfung 

Januar 2022 Bereinigungen aufgrund der abschliessenden kantonalen Vorprüfung 
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1.6 Weitere Planungsschritte 

Folgende Planungsschritte stehen noch bevor: 

 

3. Februar 2022 Abgabe Unterlagen an den Gemeinderat 

15. Februar 2022 Beschluss Gemeinderat z. Hd. der Gemeindeversammlung 

30. März 2022 Beschluss Gemeindeversammlung 

29. April 2022 Referendumsfrist 

Mai 2022 öffentliche Auflage 

Juni 2022 allfällige Einsprachenbehandlung 

Juli 2022 Einreichung zur regierungsrätlichen Genehmigung 
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2 Rahmenbedingungen und übergeordnete Planungen 

2.1 Gesetzliche Grundlagen auf eidgenössischer Ebene 

Die Raumplanung dient der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordne-

ten Besiedlung des Landes (Bundesverfassung Art. 75, Abs. 1). In der vorliegenden Planung sind die Ziele 

gemäss Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) zu berücksichtigen. Mit dem revidierten RPG, wel-

ches seit dem 01. Mai 2014 rechtskräftig ist, ist vor allem darauf zu achten, dass die Siedlungsentwicklung 

nach innen gerichtet wird und dementsprechend kompakte Siedlungen geschaffen werden. Weitere 

Grundlagen auf eidgenössischer Ebene sind: 

¶ Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979 

¶ Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000 

¶ Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 07. Oktober 1983, 

insbesondere Art. 20f. (Lärm) 

¶ Lärmschutzverordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986 

 

2.2 Gesetzliche Grundlagen auf kantonaler Ebene 

Auch im Kanton Basel-Landschaft besteht ein Handlungsbedarf in Bezug auf die Siedlungsentwicklung 

nach innen. Gemäss dem Raumkonzept Kanton Basel-Landschaft (Objektblatt RK des KRIP) soll die Sied-

lungsentwicklung weitgehend in den bestehenden Bauzonen erfolgen. Das Raumkonzept dient als 

Grundlage für den kantonalen Richtplan (KRIP), in welchem die Siedlungsentwicklung nach innen präzi-

siert und in Planungsgrundsätzen festgehalten werden. Insbesondere zu berücksichtigen ist der revi-

dierte kantonale Richtplan aus dem Jahr 2016. Weitere Grundlagen auf kantonaler Ebene sind: 

¶ Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) vom 08. Januar 1998 

¶ Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) vom 27. Oktober 1998 

 

2.3 Agglomerationsprogramm Basel 3. Generation 

Das Agglomerationsprogramm Basel 3. Generation macht folgende Aussagen:  

Die Beförderungskapazität der S-Bahn, die den Standort Münchenstein resp. Arlesheim mit Basel verbin-

det, ist ausgeschöpft oder überlastet. Diese S-Bahn soll in Zukunft statt im 30-Min-Takt neu im 15-Min-

Takt fahren.  

Für das Schwerpunktgebiet «Untere Widen / Schoren» sind Massnahmen formuliert. Der Standort wird 

als prädestiniert für verkehrsintensive Einrichtungen beschrieben. «Die bestehenden Gewerbenutzun-

gen im Bereich des Anschlusses an die A18 sollen erhalten werden. Neben den bestehenden Nutzungen 

soll die Ansiedlung weiterer Betriebe ermöglicht und insgesamt eine höhere Nutzungsdichte erzielt wer-

den.» 

2.4 Wirtschaftsoffensive und Standortförderung Baselland 

Das Gebiet Schore/Untere Weiden ist ein Fokus-Areal der Wirtschaftsoffensive des Kantons Basel-Land-

schaft. Die Entwicklung wird gemäss «Gemeinsamem Wirtschaftsbericht der Kantone Basel-Stadt und 

Basel-Landschaft 2016-2019» von der Standortförderung Baselland eng verfolgt und begleitet. 
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2.5 Kantonaler Richtplan 

Das Projektareal liegt in einem Arbeitsgebiet von kantonaler Bedeutung «Arlesheim (Im Tal)» (siehe Abb. 

2). Arbeitsgebiete (Industrie- und Gewerbegebiete) von kantonaler Bedeutung stellen aus kantonaler 

Sicht hochwertige Flächen für Dienstleistungen, aber auch für die Produktion von Gütern dar.  

 
Abbildung 2: Ausschnitt aus der Richtplan-Gesamtkarte (Quelle: Kanton Basel-Landschaft) 

Das Projektareal ist im kantonalen Richtplan ausserdem für die Vororientierung einer Festlegung als 

Standort für verkehrsintensive Einrichtungen erwähnt. Als verkehrsintensive Einrichtungen mit grosser 

MIV-Erzeugung gelten Einkaufszentren, Fachmärkte und verkehrsintensive Freizeitanlagen sowie Einzel-

objekte und Anlagen mit räumlich und erschliessungstechnisch zusammenhängenden Gebäudekomple-

xen, die mehr als 4'000 Fahrten pro Tag erzeugen. Voraussetzung für die Festlegung ist eine bessere ÖV-

Erschliessung.  

2.5.1 Revidierter Richtplan 2016 

Die Gemeinde Arlesheim liegt im Raumtyp «Verdichtungsräume der inneren Korridore». Das Raumkon-

zept, welches als Basis für die Überarbeitung des Richtplans diente, zielt darauf ab, das Bevölkerungs- 

und Beschäftigtenwachstum verstärkt in diese Räume zu lenken. Ein Ziel in diesen Räumen ist, unter 

anderen, durch Siedlungsverdichtung und -erneuerung das Geschossflächenangebot zu erweitern und 

mit hohen Siedlungs- und Freiraumqualitäten aufzuwerten. In diesem Raumtyp strebt der Kanton eine 

Dichte von mindestens 95 Einwohnern und Beschäftigten pro Hektare an. 

 uptownBasel 
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Abbildung 3: Verteilung Arbeitsplatzgebiete von kantonaler Bedeutung in Arlesheim und Umgebung 

(Quelle: GeoView BL) 

2.6 Regionalplanung Birsstadt 

2.6.1 Landschaftskonzept Birsstadt 

Der Aktionsplan Birspark Landschaft vom 2. März 2016 definiert das Gebiet Untere Weiden innerhalb des 

Perimeters für Leuchtturmprojekte zur Förderung und Abstimmung von Natur und Erholungsnutzung. 

Innerhalb des Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebietes sind Freiräume zu schaffen 

(Abb. 4). 

 

 
Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Landschaftskonzept Birsstadt (Quelle: Raumkonzept Birsstadt 2035, Stand 17.05.2016) 

 uptownBasel 

 uptownBasel 










































































